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Unterstützung betrieblicher Ausbildung in sächsischen Unternehmen 

durch Bund, Freistaat Sachsen und Jugendberufsagenturen 

© Bundesagentur für Arbeit - Regionaldirektion Sachsen

Ausbildung

…vor der Ausbildung …während der Ausbildung


 Einstiegsqualifizierung    für Jugendliche 

(EQ) 

- berufsvorbereitendes betriebliches Praktikum

- Vermittlung von Grundlagen beruflicher        

Handlungsfähigkeit im angestrebten Beruf 

- 6 bis 12 Monate Dauer

- Zuschuss zur Vergütung des Teilnehmenden zzgl. 

pauschalierter Anteil am Gesamtsozial-

versicherungsbeitrag

- „Brücke“ in eine nachfolgende berufliche  Ausbildung   

- Möglichkeit des Kennenlernens von Unternehmen 

und künftigen Auszubildenden   

 Assistierte Ausbildung (AsA) Phase I –

Vorphase   

- Unterstützung förderungsberechtigter junger 

Menschen bei der Suche nach und der Aufnahme 

einer betrieblichen Berufsausbildung 

- Einbeziehung betrieblicher Praktika, abgestimmt auf   

den individuellen Förderbedarf 

- Bis zu 6 Monaten Dauer 

- Unterstützung von Unternehmen, die förderungs-

berechtigte junge Menschen ausbilden wollen, bei 

den Vorbereitungen zur Aufnahme der  Ausbildung        

 Landesprogramm Verbundausbildung des Freistaates Sachsen (SMWA)   

 Förderung der Vermittlung von Ausbildungsinhalten bei Verbundpartnern (anderen Unternehmen oder 

Bildungseinrichtungen) ergänzend zur eigenen betrieblichen Ausbildung  

 Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitern mit Sitz oder Niederlassung im Freistaat Sachsen        

 Pauschale von 150 € pro Teilnehmer und Verbundwoche aus ESF- und Landesmitteln 

 Antragstellung bei der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank (SAB)     

 Assistierte Ausbildung (AsA) Phase II – begleitende Phase 

 Individuelle, kontinuierliche Begleitung und Unterstützung von förderungsberechtigten betrieblich  

Auszubildenden  =>  Ziel: erfolgreicher Ausbildungsabschluss    

 Vorbereitung des anschließenden Übergangs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

 Unterstützung der Ausbildungsbetriebe bei administrativen und organisatorischen Belangen der Ausbildung 

 Neu ab Maßnahmebeginn 2021: Zusammenführung der AsA mit allen bisherigen Angeboten der ausbildungs-

begleitenden Hilfen (abH) wie Stütz- und Förderunterricht und sozialpädagogischer Begleitung zur „AsA flex“ 


